
Wichtige Informationen zur Jahresablesung 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Stadt Kusel sowie in den Gemeinden Blaubach,
Dennweiler-Frohnbach, Etschberg, Haschbach, Konken,
Körborn, Oberalben, Pfeffelbach, Ruthweiler, Schellweiler,
Thallichtenberg und Theisbergstegen erhalten Sie eine
Ablesekarte zur Selbstablesung.

So funktioniert die Selbstablesung:

Schreiben zur Selbstablesung
Anfang Dezember erhalten Sie ein Schreiben, postalisch
oder per E-Mail. Darin finden Sie alle notwendigen Details
zur Ablesung Ihrer Zählerstände.

Digitale Zählerstandsübermittlung
Scannen Sie den QR-Code auf dem Schreiben mit Ihrem
Smartphone und Sie können die Zählerstände bequem
digital eingeben und übermitteln.

Rücksendekarte
Alternativ haben Sie die Möglichkeit die Zählerstände auf
der dem Schreiben beigefügten Rücksendekarte händisch
einzutragen und postalisch zu versenden oder uns in den
Briefkasten zu werfen.

Wichtige Fristen
Bitte beachten Sie, dass die Ablesung bis zum 31.12.2025
erfolgen muss. Später gemeldete Ablesungen können
eventuell nicht mehr bei der Abrechnung berücksichtigt
werden und es wird ein geschätzter Wert herangezogen. 

Wichtiger Hinweis
Die Zählerstände, die Sie abgeben, werden für die
Abrechnung zum 31.12.2025 genutzt. Das heißt, die
Zählerstände werden nicht nochmal bis zum Jahresende
hochgerechnet. Insofern kann es sinnvoll sein, die
Ablesung erst kurz vor Jahresende zu übermitteln. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stadtwerke Kusel


